
 

 
 

 
 
 
 
 

Hygienerahmenkonzept für körpernahe 
Dienstleistungen 

 
 
 
 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards gelten nach Maßgabe 
des § 5 Absatz 3 der Verordnung zur Änderung infektionsschutzrechtlicher 
Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 13. November 2020 für 
die Erbringung körpernaher Dienstleistungen. 
 
Die nachfolgenden Standards bilden nur die einzuhaltenden Verpflichtungen ab, die 
sich aus dem Infektionsschutzgesetz, der Verordnung zur Verhütung übertragbarer 
Krankheiten (Hygiene-Verordnung) vom 16. April 2014 (Amtsblatt I 2014, 147), der 
Verordnung zur Änderung infektionsschutzrechtlicher Verordnungen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie den Empfehlungen des Robert Koch-
Institutes ergeben. Gegebenenfalls weitergehende Pflichten zum Infektionsschutz 
bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z.B. Arbeitsschutzrecht) müssen 
ebenfalls und ggf. darüber hinaus beachtet werden. 
 
 
 

I. Friseurhandwerk 
 
 

II. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 
 

 
III. Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tätowierstudios, Piercingstudios, 

Manikürstudios 
 

 
IV. Massage/Massagestudios 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

I. Friseurhandwerk in Friseursalons 
 
Grundsätzlich gilt die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-
Verordnung) vom 16. April 2014 (Amtsblatt I 2014, 147)  

 
1. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. 

Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu 
verweigern; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei 
zwingenden medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

2. Kundinnen und Kunden müssen sich beim Betreten des Salons die 
Hände waschen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt 
viruzid“). Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den 
Geschäftsräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 
Absatz 2 Nr. 6 CP-VO tragen, sofern gesundheitliche Gründen nicht 
entgegenstehen. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf von Kundinnen und 
Kunden maximal vorübergehend entfernt werden, wenn das zur 
Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. Die Beschäftigten sollten 
die Mund-Nasen-Bedeckung grundsätzlich nach Abschluss einer 
Kundin/ einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler 
Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung 
gewechselt werden. Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der 
nächsten Benutzung bei mindestens 60 °C gewaschen werden. 

3. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einzuhaltenden 
Schutzabständen müssen Beschäftigte während der Behandlung 
mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen*, ergänzt 
von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. 

4. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände 
waschen oder desinfizieren. Das Tragen von Einweghandschuhen ist 
vom Beginn der Dienstleistung bis nach dem Waschen der Haare 
obligatorisch; die Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden 
zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen parallelen 
Betreuung mehrerer Kunden. 

5. Kundinnen und Kunden müssen einen Umhang tragen, der alle 
Kontaktpunkte abdeckt. Gebrauchte Textilien u. ä. sind nach jedem 
Kundenwechsel gleichfalls zu wechseln. Sofern es sich nicht um 
Einwegumhänge handelt, müssen diese sowie so die gebrauchten 
Textilien wie Handtücher etc. bei mindestens 60 °C gewaschen werden. 

6. Allen Kundinnen und Kunden ist vor Beginn der Leistungserbringung 
das Haar zu waschen. Ausnahmen aus zwingenden medizinischen 
Gründen sind zulässig. Auf das Waschen kann zudem vor einem 
Haarfärben unter Verwendung von Einweghandschuhen verzichtet 
werden. 



 

7. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind 
Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. 
Es gilt ebenso der Mindestabstand untereinander. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten 
Behandlungsplätzen ohne eine räumliche/bauliche Trennung, muss der 
Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Meter betragen 
(gesicherter Mindestabstand 1,5 m zuzüglich Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/ Kunden in 
Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermeiden; 
Mindestabstände sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 
10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde 
anwesend ist. Bereits bei der Vergabe ist der Kundenwunsch 
abzuklären, um die Kommunikation im Friseursalon auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

10. Zeitschriftenauslagen und eine Bewirtung sollten aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf Weiteres nicht angeboten werden. 

11. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach 
jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 
Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige 
Desinfektion für Arbeitsflächen etc. Alle Materialien und Arbeitsgeräte 
(z.B. Schere, Kämme) sind nach jeder Kundin, jedem Kunden 
ordnungsgemäß zu reinigen und mindestens an jedem Arbeitstag zu 
desinfizieren. 

12. Die Geschäftsräume müssen regelmäßig und ausreichend belüftet sein, 
Querlüftung sollte erfolgen. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. 

13. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensegeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie 
„Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
Die Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge 
usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 
 
 
II. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 
 
Grundsätzlich gilt die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-
Verordnung) vom 16. April 2014 (Amtsblatt I 2014, 147)  
 

1. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. 
Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu 
verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei 
zwingenden medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

2. Kundinnen und Kunden müssen sich beim Betreten der Praxis bzw. der 
Betriebsräume die Hände waschen oder desinfizieren 



 

(Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Beschäftigte, Kundinnen 
und Kunden müssen in der Praxis bzw. den Geschäftsräumen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Absatz 2 Nr. 6 CP-VO tragen, 
sofern gesundheitliche Gründen nicht entgegenstehen. Die Mund-
Nasen-Bedeckung darf von Kundinnen und Kunden maximal 
vorübergehend entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung 
zwingend erforderlich ist. Die Beschäftigten sollten die Mund-Nasen-
Bedeckung grundsätzlich nach Abschluss einer Kundin/ einem Kunden 
wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und 
generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden. 
Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei 
mindestens 60 °C gewaschen werden. 

3. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände 
waschen und desinfizieren. Das Tragen von Einweghandschuhen ist von 
Beginn der Dienstleistung bis nach Abschluss der Behandlung 
obligatorisch; die Handschuhe sind nach jeder Kundin/ Kunde zu 
wechseln. Das gilt auch während einer möglichen parallelen Betreuung 
mehrerer Kunden. 

4. Den Kunden sind vor Beginn der Leistungserbringung die zu 
behandelnden Füße zu waschen oder zu desinfizieren. Ausnahmen aus 
zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. 

5. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind 
Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. 
Es gilt ebenso der Mindestabstand untereinander. 

6. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten 
Behandlungsplätzen ohne eine räumliche/bauliche Trennung, muss der 
Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Meter betragen 
(gesicherter Mindestabstand 1,5 m zuzüglich Bewegungsraum). 

7. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/ Kunden in 
Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermeiden; 
Mindestabstände sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 
10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde 
anwesend ist. Bereits bei der Vergabe von Terminen ist der 
Kundenwunsch abzuklären, um die Kommunikation in der 
Praxis/Fußpflegeeinrichtung auf ein Minimum zu reduzieren. 

8. Zeitschriftenauslagen und eine Bewirtung sollten aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf Weiteres nicht angeboten werden. 

9. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach 
jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 
Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige 
Desinfektion für Arbeitsflächen etc. Alle Materialien und Arbeitsgeräte 

10. Alle Materialien und Arbeitsgeräte (z.B. Nagelzangen, Feilen etc.) sind 
nach jeder Kundin, jedem Kunden ordnungsgemäß zu reinigen und zu 
desinfizieren.  

11. Die Geschäftsräume müssen regelmäßig und ausreichend belüftet sein, 
Querlüftung sollte erfolgen. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. 



 

12. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensegeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie 
„Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
Die Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge 
usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 
 
III. Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tätowierstudios, Piercingstudios, 
Manikürestudios 
 
Grundsätzlich gilt die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-
Verordnung) vom 16. April 2014 (Amtsblatt I 2014, 147)  
 
 

1. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. 
Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu 
verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei 
zwingenden medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

2. Kundinnen und Kunden müssen sich beim Betreten des Studios bzw. 
der Betriebsräume die Hände waschen oder desinfizieren 
(Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Beschäftigte, Kundinnen 
und Kunden müssen im Studio bzw. den Geschäftsräumen eine Mund-
Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Absatz 2 Nr. 6 CP-VO tragen, sofern 
gesundheitliche Gründen nicht entgegenstehen. Die Mund-Nasen-
Bedeckung darf von Kundinnen und Kunden maximal vorübergehend 
entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung zwingend 
erforderlich ist. Die Beschäftigten sollten die Mund-Nasen-Bedeckung 
grundsätzlich nach Abschluss einer Kundin/ einem Kunden wechseln. 
Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss 
eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Mund-Nase-
Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 
°C gewaschen werden. 

3. Kontaktpunkte zur Kleidung der Kundin bzw. des Kunden sind während 
der Behandlung abzudecken. 

4. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einzuhaltenden 
Schutzabständen müssen Beschäftigte während der Behandlung 
mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen*, ergänzt 
von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. Dienstleistungen am 
Gesicht, insbesondere Schminken, Gesichtshaar-, Augenbrauen- und 
Wimpernpflege sowie Gesichtspiercings und –tätowierungen, sind nur 
dann gestattet, wenn die Dienstleister zum Schutz ihrer eigenen 
Gesundheit erhöhte Hygienemaßnahmen ergreifen und auch die 
Kundschaft bei Dienstleistungen am Gesicht durch das Tragen von 
entsprechenden Masken geschützt wird, sofern dies -bei Arbeiten im 
oberen Gesichtsbereich- möglich ist.  



 

5. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind 
Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. 
Es gilt ebenso der Mindestabstand untereinander. 

6. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/ Kunden in 
Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermeiden; 
Mindestabstände sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 
10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde 
anwesend ist. Bereits bei der Vergabe von Terminen ist der 
Kundenwunsch abzuklären, um die Kommunikation im Studio auf ein 
Minimum zu reduzieren. 

7. Zeitschriftenauslagen und eine Bewirtung sollten aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf Weiteres nicht angeboten werden. 

8. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach 
jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 
Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige 
Desinfektion für Arbeitsflächen etc. 

9. Die Geschäftsräume müssen regelmäßig und ausreichend belüftet sein, 
Querlüftung sollte erfolgen. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. 

10. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensegeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie 
„Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
Die Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge 
usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 
 
 
 
IV. Massage/ Massagestudios 
 
 

1. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren 
Schutzabständen müssen Beschäftigte während der Behandlung 
mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske* tragen, ergänzt 
von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten (jeweils inkl. 
Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer Atemwegsinfektion 
ist der Zutritt zum Massagestudio bzw. zu den Geschäftsräumen zu 
verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei 
zwingenden medizinischen Gründen und unter Beachtung besonderer 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundinnen und Kunden müssen sich beim Betreten des 
Massagestudios bzw. der Betriebsräume die Hände waschen oder 
desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). 
Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in der Praxis bzw. den 
Geschäftsräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Absatz 
2 Nr. 6 CP-VO tragen, sofern gesundheitliche Gründen nicht 



 

entgegenstehen. Die Beschäftigten sollten die Mund-Nasen-Bedeckung 
grundsätzlich nach Abschluss einer Kundin/ einem Kunden wechseln. 
Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss 
eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Mund-Nase-
Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 
°C gewaschen werden. 

4. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind 
Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. 
Es gilt ebenso der Mindestabstand untereinander. 

5. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/ Kunden in 
Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermeiden; 
Mindestabstände sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 
10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde 
anwesend ist. Bereits bei der Vergabe von Terminen ist der 
Kundenwunsch abzuklären, um die Kommunikation im Massagestudio 
auf ein Minimum zu redzieren. 

6. Die Geschäftsräume müssen regelmäßig und ausreichend belüftet sein, 
Querlüftung sollte erfolgen. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. 

7. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten 
Behandlungsplätzen ohne eine räumliche Trennung, muss der Abstand 
zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Meter betragen 
(gesicherter Mindestabstand 1,5 Meter zzgl. Bewegungsraum). 

8. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach 
jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 
Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige 
Desinfektion für Arbeitsflächen etc. 

9. Zeitschriftenauslagen und eine Bewirtung sollten aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf Weiteres nicht angeboten werden. 

10. Die Geschäftsräume müssen regelmäßig und ausreichend belüftet sein, 
Querlüftung sollte erfolgen. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. 

11. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensegeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie 
„Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
Die Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge 
usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 
 
 
 
 
 


